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§ 11 EisbBBV Begriffsbestimmungen
 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

1. (1)Bahnhöfe sind Betriebsanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Zugfahrten beginnen, enden, ausweichen

oder wenden dürfen. Als eisenbahnbetriebliche Grenze zwischen den Bahnhöfen und der freien Strecke gelten im

Allgemeinen die Einfahrsignale

 oder die Trapeztafeln.

1. (2)Blockabschnitte sind Gleisabschnitte, in die eine

Zugfahrt nur einfahren darf, wenn sie frei von

Schienenfahrzeugen sind.

2. (3)Blockstellen sind Betriebsanlagen, die einen

Blockabschnitt begrenzen.

3. (4)Abzweigstellen sind Blockstellen der freien

Strecke, wo Zugfahrten von einer Strecke auf eine

andere Strecke übergehen können, oder sich die

Anzahl der Streckengleise ändert.

4. (5)Überleitstellen sind Blockstellen der freien

Strecke, wo Zugfahrten auf ein anderes Gleis

derselben Strecke übergehen können.

5. (6)Anschlussstellen sind Betriebsanlagen der freien

Strecke, wo Fahrten ein angeschlossenes Gleis als

Verschubfahrt befahren können, ohne dass der

Blockabschnitt für eine andere Zugfahrt freigegeben

wird. Ausweichanschlussstellen sind

Anschlussstellen, bei denen der Blockabschnitt nach

Ausweichen einer Fahrt in die

Ausweichanschlussstelle für eine andere Zugfahrt

freigegeben werden kann.

6. (7)Haltestellen sind Betriebsanlagen der freien

Strecke, wo Zugfahrten planmäßig halten, beginnen

oder enden dürfen.

7. (8)Hauptgleise sind die sicherungstechnisch für

Zugfahrten ausgerüsteten Gleise. Durchgehende

Hauptgleise sind die Hauptgleise der freien Strecke

(Streckengleise) und ihre Fortsetzung in den

Bahnhöfen. Alle übrigen Gleise sind Nebengleise.

8. (9)Flankenschutz bezeichnet eine Maßnahme, die

verhindern soll, dass Schienenfahrzeuge seitlich in
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verhindern soll, dass Schienenfahrzeuge seitlich in

den Fahr- bzw. Schutzweg von Fahrten gelangen.

9. (10)Flankenschutzeinrichtungen sind technische

Einrichtungen, mit denen Flankenschutz hergestellt

wird.

10. (11)Signalabhängigkeit liegt vor, wenn Weichen und

Flankenschutzeinrichtungen technisch in der

erforderlichen Stellung festgehalten sind, solange

1. 1.sich das zugehörige Signal in Freistellung

befindet und

2. 2.bei Signalen, die durch die Fahrt in

Haltstellung gelangen, die zugehörige

Fahrstraße (Teilfahrstraße) nicht aufgelöst ist.

11. (12)Abhängigkeit liegt vor, wenn ortsbediente

Weichen auf der freien Strecke technisch in der

erforderlichen Stellung festgehalten sind, solange

sich ein Ausfahrsignal (Blocksignal) in Freistellung

befindet oder ein besetzter Blockabschnitt angezeigt

wird.

12. (13)Fahrwege sind die von Fahrten befahrenen

Weichen und Gleisabschnitte.

13. (14)Schutzwege sind die in bestimmten Fällen an

das Ende eines Fahrweges anschließenden

Bereiche, in die hinein keine Fahrten zulässig sind.

14. (15)Fahrstraßen sind gesicherte Fahrwege,

gegebenenfalls einschließlich Schutzweg und

Flankenschutzeinrichtungen.

15. (16)Die örtlich zulässige Geschwindigkeit ist jene

vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen

festgelegte Geschwindigkeit, die unter

Berücksichtigung aller technischen Gegebenheiten

der Infrastruktur für durchgehende Hauptgleise zur

Erstellung der Fahrplangrundlagen herangezogen

wird. Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen darf

in Bahnhöfen zusätzliche Hauptgleise zur

Berechnung der Fahrplangrundlagen heranziehen.

16. (17)Die Radsatzlast ist die Summe der durch einen

Radsatz oder ein Paar unabhängiger Räder auf das

Gleis wirkenden statischen vertikalen Radkräfte

dividiert durch die Fallbeschleunigung.
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